
 

 
LANDESAMT FÜR BESOLDUNG UND VERSORGUNG 

 
 
 

Merkblatt zur Ermittlung der zustehenden Reisekostenvergütung  
bei Außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

 
Für die/den verantwortliche/n Lehrer/in und die Begleitpersonen können folgende Kosten/Aufwendungen er-
stattet werden: 

1. die nachgewiesenen notwendigen Fahr- und Nebenkosten. 

2. die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung 

 2.1 bei eintägigen Veranstaltungen 
  (Wandertage, Jahresausflüge, Betriebsbesichtigungen u.a.): 
  bei einer Dauer von   8 Stunden bis 13,59 Stunden   6,00 EUR 
   14 und mehr Stunden 12,00 EUR 

 2.2 bei zweitägigen Veranstaltungen 
  (Lehr- und Studienfahrten u.a.): 
  gegen Nachweis Ersatz der Kosten für  
  die Übernachtung bis höchstens 16,00 EUR 
  für die Verpflegung (ohne Nachweis)  
  bei einer Dauer von    8 Stunden bis 13,59 Stunden   4,20 EUR pro Tag 
   14  und mehr Stunden    8,40 EUR pro Tag 

 2.3 bei drei und mehr Tagen dauernden Veranstaltungen 
  (Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten u.a.): 
  Für die Verpflegung am An- und Rückreisetag (ohne Nachweis) 
  bei Voll- und Halbpension 
  bei einer Dauer von    8 Stunden bis 13,59 Stunden   3,00 EUR pro Tag 
   14  und mehr Stunden    6,00 EUR pro Tag 
  in den übrigen Fällen 
  bei einer Dauer von    8 Stunden bis 13,59 Stunden   4,20 EUR pro Tag 
   14  und mehr Stunden    8,40 EUR pro Tag 

  Für die Tage des Aufenthalts bei 

  2.3.1 Vollpension  
   Ersatz der nachgewiesenen Kosten bis  32,80 EUR pro Tag 

  2.3.2 Halbpension  
   Ersatz der nachgewiesenen Kosten für Übernachtungen, 

Frühstück und eine Hauptmahlzeit bis 
 
25,60 EUR pro Tag 

   zuzüglich (ohne Nachweis) für die zweite Hauptmahlzeit   7,20 EUR pro Tag 

  2.3.3 Übernachtung mit Frühstück  
   Ersatz der nachgewiesenen Kosten für Übernachtung und 

Frühstück bis 
  
18,00 EUR pro Tag 

   zuzüglich (ohne Nachweis) für zwei Hauptmahlzeiten 14,40 EUR pro Tag 

  2.3.4 Übernachtung ohne Frühstück  
   Ersatz der nachgewiesenen Kosten für die Übernachtung bis 16,00 € pro Nacht 
   zuzüglich (ohne Nachweis) für Verpflegung 16,80 € pro Tag 

  2.3.5 Selbstverpflegung  
   Ersatz der nachgewiesenen Kosten für die Übernachtungen bis 16,00 EUR pro Nacht 
   zuzüglich (ohne Nachweis) für Verpflegung 12,00 EUR pro Tag 
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